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1.  Einleitung

Gemadl § 16d Abs. 1 Satz 1 Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) konnen erwerbsfdhige Leis-
tungsberechtigte zur Erhaltung oder Wiedererlangung ihrer Beschiftigungsfahigkeit, die fiir eine
Eingliederung in Arbeit erforderlich ist, in Arbeitsgelegenheiten zugewiesen werden, wenn die
darin verrichteten Arbeiten zusétzlich sind, im 6ffentlichen Interesse liegen und wettbewerbs-
neutral sind. Telos der Norm ist es, erwerbsfdhigen Leistungsberechtigten den Einstieg in die Ar-
beitswelt schrittweise zu erleichtern und Integrationsfortschritte zu erzielen. Gleichzeitig sollen
durch die engen Normvoraussetzungen Wettbewerbsverzerrungen und die Verdrangung von re-
guldren Beschiftigungsverhéltnissen verhindert werden.’

Im Zusammenhang mit der stellenweise auf Lianderebene lautwerdenden Forderung der Forde-
rung der Verfiigbarkeit von Arbeitsgelegenheiten im Sinne des § 16d SGB II? stellt sich die Frage,
ob kommunale Vertretungskorperschaften Einfluss darauf nehmen kénnen, ob und wie Jobcenter
erwerbsfahige Leistungsbeziehende des SGB II solchen Arbeitsgelegenheiten zuweisen.

Dieser Sachstand beschiftigt sich daher mit den Strukturen der Aufgabenwahrnehmung im Rah-
men des SGB II, konkret mit den Tridgern der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende, sowie mit et-
waigen Weisungsbefugnissen und anderen Einflussmoglichkeiten der jeweiligen Trdger unterei-
nander.

Dartiiber hinaus werden die konkreten Voraussetzungen, die an die Zuweisung eines Leistungs-
empfingers in eine Arbeitsgelegenheit zu stellen sind, herausgearbeitet und damit der Frage
nachgegangen, ob eine Zuweisung unabhéngig von der Erhaltung beziehungsweise der Wiederer-
langung der individuellen Beschiéftigungsfiahigkeit im Sinne von § 16d Abs. 1 Satz 1 SGB II und
ohne Berticksichtigung der Nachrangigkeit der Zuweisung im Sinne von § 16d Abs. 5 SGB II
rechtlich zuldssig ist.

2.  Strukturen der Aufgabenwahrnehmung im SGB II

Wer in verwaltungsorganisatorischer Hinsicht fiir die Umsetzung des Gesetzes und die Gewéh-

rung der Leistungen verantwortlich ist, ist im SGB II nicht einheitlich geregelt. Die Trégerschaft
ist vielmehr aufgeteilt zwischen der Bundesagentur fiir Arbeit (BA) und den kreisfreien Stddten

und Kommunen, vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 SGB II*:

Gemadl § 6 Abs. 1 Satz 1 SGB II sind Tréger der Leistungen nach diesem Buch:

1 BT-Drs. 17/6277, S. 115.

2 Siehe hierzu insbesondere den Beschluss der Schweriner Stadtverwaltung 01157/2024 vom 09. Dezember 2024,
abrufbar unter: https://schwerin.news/wp-content/uploads/2025/01/beschluss 4 stv vom 09 12 2024-1.pdf
und den Ersetzungsantrag der CDU-Fraktion Schwerin vom 14. Oktober 2024, abrufbar unter: Ersetzungsantrag
zum Antrag 01157/2024.

3 Siehe hierzu auch Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Folgen einer kommunalen Neugliede-
rung fiir zugelassene kommunale Trager und Moglichkeiten der Zusammenarbeit von Leistungstrdgern im Rah-
men der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende nach dem SGB II, Stand: 22. Juni 2021, abrufbar unter: WD-6-014-

21-pdf-data.pdf.


https://schwerin.news/wp-content/uploads/2025/01/beschluss_4_stv_vom_09_12_2024-1.pdf
file:///C:%5CUsers%5Cverscheidtma%5CDesktop%5CErsetzungsantrag%20zum%20Antrag%2001157%5C2024
file:///C:%5CUsers%5Cverscheidtma%5CDesktop%5CErsetzungsantrag%20zum%20Antrag%2001157%5C2024
https://www.bundestag.de/resource/blob/855078/8cb0d3c1f8437562841efbc62a168932/WD-6-014-21-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/855078/8cb0d3c1f8437562841efbc62a168932/WD-6-014-21-pdf-data.pdf
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,1. die Bundesagentur fiir Arbeit (Bundesagentur), soweit Nummer 2 nichts Anderes be-
stimmt,

2. die kreisfreien Stadte und Kreise fiir die Leistungen nach § 16a, fiir das Biirgergeld nach

§ 19 Absatz 1 Satz 1 und 2 und die Leistungen nach § 27 Absatz 3, soweit diese Leistungen
fiir den Bedarf fiir Unterkunft und Heizung geleistet werden, fiir die Leistungen nach § 24 Ab-
satz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 sowie fiir die Leistungen nach § 28, soweit durch Landesrecht
nicht andere Trager bestimmt sind (kommunale Trédger).“

Nur im Fall der sogenannten Optionskommune als zugelassene kommunale Trdgerin im Sinne
des § 6a SGB II (siehe unten unter 2.2.), kann diese die vollstdndige Verantwortung fiir alle Auf-
gaben nach dem SGB II iibernehmen (sogenannte alleinige Tragerschaft).

2.1. Regelfall: getrennte Trédgerschaft
2.1.1. Tréagerschaft im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 SGB 11

Konkret stellen sich die Strukturen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung im SGB II im Bereich
der Gemeinsamen Einrichtungen — also der geteilten Trédgerschaft — wie folgt dar*:

[ ]
m Strukturen der Aufgabenwahrnehmung

im SGB II im Bereich der Gemeinsamen Einrichtungen
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Quelie: Ruschmeier, R [ Cschmiznsky, F.(2010): Dk mm’ea’ sind gefalient Orgamfawnsnoveﬂe des SGB IT -
Die Neuregelungen ire Ubsrblick, In: Zeischrife Fiir das Firsomgewesen &2010,5. 171

Lizenz: Creative Commons by-nc-ndld Ofd

Bundesrentrafe fir politische Bildung, 2011, www bab de

4 Bundeszentrale fiir politische Bildung, Organisation der Grundsicherung, Stand: 01. September 2020, abrufbar

unter: Organisation der Grundsicherung | Arbeitsmarktpolitik | bpb.de; Anmerkung: Die Verbindung zwischen
BA und Tréagerversammlung diirfte eine Entsendung der Vertreter darstellen, keine Aufsicht.


https://www.bpb.de/themen/arbeit/arbeitsmarktpolitik/315311/organisation-der-grundsicherung/
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Soweit keine der in § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II benannten Bereiche tangiert sind, ist die BA
Trédgerin und damit fiir die Umsetzung des Gesetzes verantwortlich (sogenannte Regelverantwort-
lichkeit der BA). Damit ist die BA auch Trédgerin im Bereich der Leistungen zur Eingliederung
nach den §§ 16 ff. SGB II (mit Ausnahme von kommunalen Eingliederungsleistungen im Sinne
von § 16a SGB II, vgl. § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB 1), also insbesondere auch im Falle der Zuwei-
sung von Leistungsempfingern in Arbeitsgelegenheiten im Sinne von § 16d SGB II.

2.1.2. Gemeinsame Einrichtungen im Sinne von § 44b Abs. 1 Satz 1 SGB II

Gemadl § 44b Abs. 1 Satz 1 SGB 1II bilden die beiden Tréger zur einheitlichen Durchfithrung der
Grundsicherung fiir Arbeitsuchende nach dem SGB II sogenannte gemeinsame Einrichtungen, die
gemdl § 6d SGB II die Bezeichnung Jobcenter tragen und die kraft Gesetzes entstehen.® Gemal

§ 44b Abs. 1 Satz 2 SGB 1I bleibt die jeweilige Tragerschaft von BA oder kommunalem Tréger je-
doch unberiihrt. Damit unterscheidet das SGB II zwischen Leistungs- und Wahrnehmungstrager-
schaft, wobei den gemeinsamen Einrichtungen letztere iibertragen wurde.® Im Rahmen dieser
Wahrnehmungstragerschaft steht es ihnen geméal § 44b Abs. 1 Satz 3 SGB 11 frei, Verwaltungsakte
und Widerspruchbescheide zu erlassen, sodass sie gegeniiber den Leistungsberechtigten mit Ho-
heitsrechten ausgestattet wurden.

Die gemeinsame Einrichtung verfiigt {iber kein eigenes Personal. Ihre Aufgaben werden stattdes-
sen von Mitarbeitenden der jeweiligen Trdger wahrgenommen, denen ihre Tatigkeiten gemal

§ 44b Abs. 1 Satz 4 SGB II jeweils zugewiesen werden.” Folglich sind die Malnahmen im Sinne
von § 16d SGB II im Fall der geteilten Tragerschaft den Mitarbeitenden der BA zugewiesen.

2.1.3. Weisungsrechte im Sinne von § 44b Abs. 3 SGB 1II

GemadlD § 44b Abs. 3 Satz 1 SGB II obliegt die Verantwortung fiir die rechtméfige und zweckma-
Bige Erbringung ihrer Leistungen dem jeweiligen Trédger. Im Falle der Eingliederungsmalinahme
nach § 16d SGB II also der BA als Trigerin im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II. Dement-
sprechend obliegt ihr gemdl § 44b Abs. 3 Satz 2 SGB II auch ein entsprechendes Weisungsrecht
gegeniiber den gemeinsamen Einrichtungen, soweit der Zustdndigkeitsbereich der Tragerver-
sammlung® im Sinne von § 44c SGB II nicht tangiert ist, der insbesondere personelle und organi-
satorische Angelegenheiten umfasst. Dieses Weisungsrecht ist umfassend, betrifft also die Recht-
und die ZweckmaBigkeit der Aufgabenwahrnehmung.’

Nimmt die gemeinsame Einrichtung mithin Aufgaben im Aufgabenbereich der BA im Sinne von
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II wahr (also auch die Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten im Sinne
von § 16d SGB II), hat die BA auch ein Weisungsrecht gegeniiber der gemeinsamen Einrichtung,

5 Mushoff in: BeckOK Sozialrecht, Stand: 1. Dezember 2024, § 44b SGB II, Rn. 3.
6 Luthe in: Hauck, Noftz SGB II, Stand: November 2024, § 44b SGB II, Rn. 12.

7 Mushoff in: BeckOK Sozialrecht, Stand: 1. Dezember 2024, § 44b SGB II, Rn. 5.
8 Siehe zum Thema Trdgerversammlung Punkt 3.2.

9 Herbst in: jurisPK-SGB II, Stand: 17. Dezember 2024, § 44b SGB II, Rn. 97.
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vgl. § 44b Abs. 3 Satz 2 SGB II, in dessen Rahmen sie fachliche Weisungen zur Leistungserbrin-
gung, Handlungsempfehlungen und Geschéaftsanweisungen erlédsst.'

Gemil § 47 Abs. 1 SGB 1I iibt das Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales (BMAS) die Fach-
aufsicht aus und kann Entscheidungen der BA nicht nur hinsichtlich ihrer Recht-, sondern auch
hinsichtlich ihrer ZweckméaBigkeit im Falle von Ermessensentscheidungen iiberpriifen.

Nimmt die gemeinsame Einrichtung jedoch Aufgaben im Aufgabenbereich des kommunalen Tré-
gers im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB II wahr, so ist der kommunale Trdger weisungsbe-
fugt und die Aufsicht bestimmt sich nach dem jeweils einschldgigen Landesrecht,

vgl. § 47 Abs. 2 SGB 1L

2.1.4. Anrufung des Kooperationsausschusses, § 44e SGB II

Im Falle von Streitigkeiten zwischen den Tragern beziehungsweise den Trdgern und der Trager-
versammlung, die die Weisungszustandigkeit betreffen, kann der sogenannte Kooperationsaus-
schuss gemal § 44e Abs. 1 Satz 1 SGB II angerufen werden. Héufig treten solche Meinungsver-
schiedenheiten im Abgrenzungsbereich zwischen Tréager und Tragerversammlung auf."*

AubBerdem befassen die Trédger in Angelegenheiten grundsitzlicher Bedeutung vor Ausiibung ih-
res Weisungsrechts gemél § 44b Abs. 3 Satz 4 SGB II den Kooperationsausschuss geméal

§ 18b SGB II mit der Angelegenheit. Der Kooperationsausschuss, gebildet von der zustdndigen
obersten Landesbehdrde und dem BMAS, vgl. § 18b Abs. 1 Satz 1 SGB II, kann innerhalb von
zwei Wochen eine unverbindliche Empfehlung zur Ausiibung des Weisungsrechts abgeben, vgl.
§ 44b Abs. 3 Satz 5 SGB II. Nur das BMAS und gegebenenfalls die nach Landesrecht zu bestim-
mende Aufsichtsbehorde konnen die Triager im Wege der Fachaufsicht an die Empfehlung bin-
den.*

Die grundlegende Bedeutung einer Angelegenheit im Sinne des § 44b Abs. 3 Satz 4 SGB II ist ge-
setzlich nicht definiert. Da Ziel der Vorschrift jedoch der Interessensausgleich beider Trager,
ohne Einschriankung derer jeweiligen Aufgabenbereiche, ist'?, diirfte es in erster Linie nicht auf
die Quantitdt der betroffenen Fille, sondern vielmehr darauf ankommen, ob der Aufgabenbereich
des jeweils anderen Tragers beriihrt ist.'*

Dariiber hinaus werden gemll § 18b Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 48b Abs. 1 Satz 3 SGB II
im Kooperationsausschuss zwischen den jeweils zustdndigen Landesbehérden und dem Bund
jahrlich die Ziele und Schwerpunkte der Arbeitsmarkt- und Integrationspolitik in der

10 Siehe zum Beispiel Bundesagentur fiir Arbeit, Fachliche Weisungen, Zweites Buch Sozialgesetzbuch — SGB 1I,
§ 16d SGB II, Arbeitsgelegenheiten, Stand: 21. Oktober 2024, abrufbar unter: https://www.arbeitsagentur.de/da-
tei/dok ba034765.pdf.

11 Herbst in: jurisPK-SGB 11, Stand: 17. Dezember 2024, § 44b Rn. 93 ff. und 96.1 ff.
12 Herbst in: jurisPK-SGB 1II, Stand: 17. Dezember 2024, § 44b Rn. 101.
13 BT-Drs. 17/1555, S. 24.

14 Mushoff in: BeckOK Sozialrecht, Stand: 1. Dezember 2024, § 44b SGB II, Rn. 10.


https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034765.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034765.pdf
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Grundsicherung fiir Arbeitsuchende auf Landesebene in Form einer Zielvereinbarung festgelegt
(siehe unten unter 2.3.1.). Diese sind wiederum im Rahmen der Erstellung eines ¢rtlichen Ar-
beitsmarkt- und Integrationsprogramms zu berticksichtigen (siehe unten unter 2.3.2.).

Gemadl § 18b Abs. 2 Satz 1 SGB II setzt sich der Kooperationsausschuss aus sechs Mitgliedern zu-
sammen, von denen drei von der zustdndigen obersten Landesbehdrde und drei vom BMAS ent-
sandt werden.

2.2. Optionskommunen im Sinne des § 6a SGB II

Fiir den Fall der zugelassenen kommunalen Triger (zkT) in Form von Optionskommunen stellen
sich die Strukturen im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung im SGB II im Bereich wie folgt dar:

[ |
m Strukturen der Aufgabenwahrnehmung
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uelle: Ruschmeier, R./ Oschmiznsky, F.(2010): Die Wirfel sind gefailent Organizationsnovelle Jes SGB IT -
Die Mauregelungen im Uberblick. In: Zeitschrift for das Firsorgawesen 5/2010, 5. 174

Lizenz: Creative Commons by-nc-ndf2 0/ck

Bundeszentrale fur politische Bildung, 2011, www bpb dr

Abweichend von dem Grundsatz der geteilten Trdgerschaft, besteht gemal § 6a SGB II die Mog-
lichkeit, kommunale Tréger anstelle der BA zuzulassen, die die Aufgaben nach dem SGB II allein
wahrnehmen. Die BA ist dann in solchen Fillen keine Trégerin mehr, da die kommunalen Tréger
auch in den bisherigen Aufgabengebieten der BA an ihre Stelle treten, vgl. § 6b Abs. 1

Satz 1 SGB II, und insoweit mit den Rechten und Pflichten der BA ausgestattet werden, vgl.

§ 6b Abs. 1 Satz 2 SGB II. Einige wenige Ausnahmen finden sich in § 6b Abs. 1 Satz 1 SGB IL

Die zugelassenen kommunalen Tréager verpflichten sich, besondere Einrichtungen zur Aufgaben-
erfiillung zu schaffen, vgl. § 6a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit § 6a Abs. 5 SGB II.

15 Bundeszentrale fiir politische Bildung, Organisation der Grundsicherung, Stand: 01. September 2020, abrufbar
unter: Organisation der Grundsicherung | Arbeitsmarktpolitik | bpb.de.


https://www.bpb.de/themen/arbeit/arbeitsmarktpolitik/315311/organisation-der-grundsicherung/
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Diese besonderen Einrichtungen nennen sich gemal § 6d SGB II ebenfalls Jobcenter. Ihnen ob-
liegt die alleinige Aufgabenwahrnehmung, vgl. § 6b SGB II in Verbindung mit § 6d SGB II. Die
besondere Einrichtung nimmt insbesondere die Aufgaben in eigenem Namen wahr und erldsst
Bescheide als Behérde im Sinne von § 1 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X).** AuBer-
dem besteht aufgrund des Grundsatzes der Leistungen aus einer Hand nicht die Moglichkeit, die
Aufgaben auf mehrere besondere Einrichtungen zu verteilen.'” Sie nehmen die Aufgaben nach
dem SGB II vielmehr umfassend wahr.

Als Vorteile dieser dezentralen Organisation werden unter anderem die umfassende, ganzheitli-
che Betreuung, auch seitens anderer kommunaler Stellen (wie beispielsweise Jugenddmter oder
Ausldnderbehorden) sowie der nahe ortliche Bezug genannt.'® Die kommunalen Jobcenter sind
Teil des jeweiligen Landkreises beziehungsweise der kreisfreien Stadt und sind daher aufgrund
der direkten Wahl der Stadt- und Landréte, der Kreistage sowie der Oberbiirgermeister demokra-
tisch stark verankert.’ Aufgrund dieser Verankerung und aufgrund des ortlichen Bezuges ist folg-
lich eine passgenaue Aufstellung des jeweiligen Jobcenters unter der Kontrolle der Kreistage,
Stadt- und Landréite sowie der Oberbiirgermeister moglich.*

Die Aufsicht iiber die zugelassenen kommunalen Trédger obliegt gemal § 48 SGB II den zustédndi-
gen Landesbehorden. Damit werden sowohl die im Rahmen der Aufsicht zustdndige Behorde als
auch deren Aufsichtsumfang (Rechts- oder Fachaufsicht) sowie etwaige Weisungsbefugnisse
durch das jeweilige Landesrecht bestimmt.? In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise obliegt
gemdl § 8 Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausfithrung des Zweiten Buches So-
zialgesetzbuch (AG-SGB II) die Rechtsaufsicht dem Ministerium fiir Soziales, Gesundheit und
Sport.

Sofern der zugelassene kommunale Triager Aufgaben im Sinne von § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II
wahrnimmt, die bei geteilter Tragerschaft grundséatzlich im Zustdandigkeitsbereich der BA liegen
wiirden, iibt die Rechtsaufsicht iiber die oberste Landesbehdrde die Bundesregierung aus, vgl.

§ 48 Abs. 2 Satz 1 SGB II. Geméal Absatz 2 Satz 2 und 3 kann die Bundesregierung mit Zustim-
mung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften zu grundsétzlichen Rechtsfragen der
Leistungserbringung erlassen und die Ausiibung der Rechtsaufsicht auf das BMAS iibertragen.
Fiir letzteres bedarf es keiner Zustimmung des Bundesrates.

Bundesweit gibt es derzeit 104 zugelassene kommunale Trager, vgl. Anlage zu § 1 Kommunaltra-
ger-Zulassungsverordnung (KomtrZV).

16 Herbst in: jurisPK-SGB II, Stand: 17. Dezember 2024, § 6a SGB II, Rn. 60.
17 Luik in: BeckOGK, Stand: 1. Juni 2021, § 6 SGB II, Rn. 27.

18 Deutscher Stddtetag, Deutscher Landkreistag, Kommunale Jobcenter, abrufbar unter: Kommunale Jobcenter -
Stark. Sozial. Vor Ort.

19 Vorholz in: Handbuch Kommunale Sozialpolitik, Kommunale Jobcenter, 1. Auflage 2025, S. 6.
20 Vorholz in: Handbuch Kommunale Sozialpolitik, Kommunale Jobcenter, 1. Auflage 2025, S. 10.

21 Luthe in: Hauck, Noftz SGB II, Stand: November 2024, § 48 SGB II, Rn. 8.


https://kommunale-jobcenter.de/
https://kommunale-jobcenter.de/
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2.3. Anderweitige Mechanismen der Zusammenarbeit
2.3.1. Zielvereinbarungen und die gemeinsame Planungsgrundlage

§ 48b SGB II regelt den Abschluss sogenannter Zielvereinbarungen: Das BMAS schlielt sowohl
mit der Bundesagentur als auch mit den jeweils zustdndigen Landesbehdrden sogenannte Ziel-
vereinbarungen zur Festlegung der Ziele fiir Arbeitsuchende. Ebenso schliefen die Bundesagen-
tur fiir Arbeit sowie die kommunalen Trédger jeweils mit den Jobcentern Zielvereinbarungen und
letztlich auch die zustdndigen Landesbehérden mit den jeweils kommunalen Trdgern.* Geméal
§ 48 b Abs. 3 Satz 1 SGB Il umfassen die Vereinbarungen insbesondere die Ziele der Verringe-
rung der Hilfebediirftigkeit, Verbesserung der Integration in Erwerbstétigkeit und Vermeidung
von langfristigem Leistungsbezug.

Diese Zielvereinbarungen miissen insbesondere dem Gesetzes- und Verfassungsvorrang des Arti-
kel 20 Abs. 3 GG entsprechen. Folglich diirfen in den Zielvereinbarungen nur solche Maflnahmen
und Aufgaben zu finden sein, fiir die sich auch eine gesetzliche Grundlage finden lasst.?

Es fehlt den Zielvereinbarungen als bloBes Binnenrecht jedoch an Aullenwirkung, sodass die Ver-
einbarung zwar faktisch Bedeutung im Verhéltnis des Leistungsbeziehers und Leistungstragers
haben kann, ersterer sich jedoch nicht auf einer Verletzung der Zielvereinbarung berufen kann.**
Auch lassen sich aus Zielvereinbarungen — anders als aus 6ffentlich-rechtlichen Vertrdgen —
keine Anspriiche ableiten, sodass faktisch lediglich entsprechende Aufsichtsmafinahmen die be-
teiligten Parteien zur Einhaltung der Zielvereinbarung bewegen kénnen.*

Zum Zwecke der einheitlichen Koordination aller Zielsteuerungssysteme entwickeln das BMAS,
die Lander, die Bundesagentur und die kommunalen Spitzenverbdande jdhrlich im Rahmen des
Bund-Lander-Ausschusses eine einheitliche gemeinsame Planungsgrundlage.

2.3.2. Ortliches Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm, § 44c Abs. 6 SGB II

Gemadl § 44c Abs. 6 SGB II wird auf der Tragerversammlung das ortliche Arbeitsmarkt- und In-
tegrationsprogramm der Grundsicherung fiir Arbeitsuchende unter Beachtung der Zielvorgaben
der Trédger abgestimmt.

Die Tragerversammlung wird im Rahmen der gemeinsamen Einrichtung errichtet und besteht in
der Regel aus jeweils drei Vertreterinnen und Vertretern der BA und des kommunalen Tragers,
vgl. § 44c Abs. 1 Satz 2 und 3 SGB II. Inhaltlich beschéftigt sie sich mit organisatorischen,

22 Die aktuellen Zielvereinbarungen fiir das Jahr 2025 finden sich unter: BMAS, Servicestelle SGB II, Zielvereinba-
rungen, abrufbar unter: Zielvereinbarungen - SGB II.

23 Voelzke in: Hauck, Noftz SGB II, Stand: September 2024, § 48b SGB II, Rn. 16.
24 Voelzke in: Hauck, Noftz SGB II, Stand: September 2024, § 48b SGB II, Rn. 13.
25 Wendtland in: BeckOGK, Stand: 1. Mai 2023, § 48b SGB I, Rn. 13.

26 BMAS u.a., Gemeinsame Planungsgrundlagen der Zielsteuerung im SGB II fiir das Jahr 2025, abrufbar unter:
Gemeinsame Planungsgrundlagen 2025.



https://www.sgb2.info/DE/Service/Zielvereinbarungen/zielvereinbarungen-artikel.html
https://www.sgb2.info/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Zielvereinbarungen/gemeinsame-planungsgrundlage-2025.pdf?__blob=publicationFile&v=3
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personalwirtschaftlichen, personalrechtlichen und personalvertretungsrechtlichen Angelegenhei-
ten der gemeinsamen Einrichtung. Der konkrete Aufgabenbereich ergibt sich aus § 44c Abs. 2 bis
6 SGB II.

Das ortliche Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm zielt darauf ab, die jeweiligen Eingliede-
rungsmaBnahmen im Sinne der §§ 16 ff. SGB II, also auch die Zuweisung in eine Arbeitsgelegen-
heit im Sinne von § 16d SGB II, an die spezifischen ortlichen Bediirfnisse anzupassen und — so-
fern eine geteilte Tragerschaft besteht — die EingliederungsmaBinahmen der BA sowie des kom-
munalen Tréagers aufeinander abzustimmen, um eine gemeinsame Strategie mit dem Ziel der Ar-
beitsmarktintegration zu verfolgen.?”” Dies erfordert eine sorgféltige Arbeitsmarktanalyse der loka-
len Umstdnde, um eine inhaltliche Verkniipfung der Eingliederungsmafinahmen der verschiede-
nen Trager zu schaffen.?®

Im Programm des Jobcenter Schwerins aus dem Jahr 2024 beispielsweise heilit es:

,Das Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm analysiert die strukturellen Rahmenbedingun-
gen des Arbeitsmarktes in der Landeshauptstadt Schwerin und dient als Grundlage fiir die
strategische und konzeptionelle Ausrichtung fiir 2024. Es leitet die kurz- und mittelfristigen
Schwerpunkte der arbeitsmarktpolitischen Ausrichtung und die operativen Strategien zur Er-
reichung der vereinbarten bzw. gesetzten Ziele ab und unterstiitzt die Kommunikation gegen-
iiber Netzwerkpartnern.“*°

Die Ausrichtung bleibt jedoch regelmébBig recht allgemein. So wird beispielsweise die Arbeitsge-
legenheit im Sinne von § 16d SGB II lediglich als moégliche MaBnahme aufgezihlt.* Weitere Kon-
kretisierungen erfolgen diesbeziiglich nicht.

In diesem Zusammenhang sind auch die vom Kooperationsausschuss vereinbarten Ziele zu be-
riicksichtigen (siehe oben unter 2.1.4.).** Konkret kann ein MaBnahmenkatalog entwickelt wer-
den, der die zu férdernden MaBlnahmen sowie die betroffenen Zielgruppen festlegt.** Insgesamt
handelt es sich bei dem Programm jedoch um keine verbindlichen Vorgaben fiir die Verwendung
der Eingliederungsmittel. Vielmehr bleibt die Letztentscheidungskompetenz bei dem jeweils zu-
standigen Trager.*

27 WeiBlenberger in: Luik, Harich SGB II, 6. Auflage 2024, § 44c SGB II, Rn. 30.
28 BT-Drs. 17/1555, S. 25.

29 Siehe zum Beispiel: Jobcenter Schwerin, Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2024, Stand: 31. Januar 2024,
abrufbar unter: 240102 AIP-SN .pdf.

30 Jobcenter Schwerin, Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm 2024, Stand: 31. Januar 2024, abrufbar unter:
240102 AIP-SN .pdf, S. 18.

31 WeilBlenberger in: Luik, Harich SGB 1II, 6. Auflage 2024, § 44c SGB II, Rn. 30.
32 Herbst in: jurisPK-SGB II, Stand: 20. November 2024, § 44c SGB II, Rn. 83.

33 Herbst in: jurisPK-SGB 1II, Stand: 20. November 2024, § 44c SGB II, Rn. 83.


https://www.schwerin.de/export/sites/default/mein-schwerin/leben/gesellschaft-soziales/sozialleistungen/jobcenter/ueber-uns/240102_AIP-SN_.pdf
https://www.schwerin.de/export/sites/default/mein-schwerin/leben/gesellschaft-soziales/sozialleistungen/jobcenter/ueber-uns/240102_AIP-SN_.pdf
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2.3.3. Ortlicher Beirat, § 18d SGB II

Der sogenannte ortliche Beirat im Sinne von § 18d SGB II ist grundsétzlich bei jeder gemeinsa-
men Einrichtung im Sinne von § 44b SGB II und bei jedem zugelassenen kommunalen Trager
einzurichten. Gemal § 18d Satz 3 SGB II beruft die Trdgerversammlung die Beiratsmitglieder auf
Vorschlag der Beteiligten des 6ffentlichen Arbeitsmarktes, wobei beispielhaft und nicht abschlie-
Bend die Trager der freien Wohlfahrtspflege, die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sowie die Kammern und berufsstdndischen Organisationen benannt werden.
Verbindliche und weitergehende Vorgaben iiber die Beiratszusammensetzung enthélt das Gesetz
nicht.

Der ortliche Beirat berét die Einrichtung bei der Auswahl und Gestaltung der Eingliederungsin-
strumente und -mafinahmen, vgl. § 18d Abs. 1 Satz 2 1. Hlbs. SGB II, wobei ihm lediglich bera-
tende Funktion zukommt. Dies hat zweierlei Ziele: ,,Damit gewéhrleistet der Beirat iiber seine
Mitglieder fachliche Unterstiitzung der Trédger bei der Bestimmung der angemessenen und
zweckmdiBigen EingliederungsmaBnahmen. Zugleich ist fiir die Beteiligten des ortlichen Arbeits-
marktes Transparenz iiber das Gesamtspektrum der aktiven Leistungen der gemeinsamen Ein-
richtung hergestellt.“** Auch im Rahmen der Abstimmung des Arbeitsmarkt- und Integrations-
programms nach § 18d Satz 1 SGB II wird die Tridgerversammlung vom ortlichen Beirat beraten.*

3.  Voraussetzungen der Zuweisung in eine Arbeitsgelegenheit gemil § 16d SGB II

In Kapitel 3 Abschnitt 1 des SGB II werden die Leistungen zur Eingliederung in Arbeit aufge-
fiihrt. Sie dienen dem Zweck der Eingliederung in Arbeit von erwerbsfdhigen Leistungsberechtig-
ten im Sinne des § 7 Abs. 1 SGB II. Dabei hat der Gesetzgeber verschiedene Regelungen betref-
fend Eingliederungsleistungen erlassen, unter anderem die Forderung von Arbeitsgelegenheiten
gemdl § 16d SGB II. An die Zuweisung eines Leistungsberechtigten in Arbeit geméal § 16d SGB II
sind hohe Anforderungen zu stellen, die im Folgenden erldutert werden. Eine pauschale Zuwei-
sung ist folglich auf Grundlage dieser Norm rechtlich nicht zulédssig. Vielmehr miissen die folgen-
den Voraussetzungen in jedem Einzelfall kumulativ vorliegen:

3.1. Anforderung an die Arbeitsgelegenheit
3.1.1. Zusiatzlichkeit®

Laut der Legaldefinition in § 16d Abs. 2 Satz 1 SGB II sind Arbeiten zusétzlich, wenn sie ohne
die Forderung nicht, nicht in diesem Umfang oder erst zu einem spéteren Zeitpunkt durchgefiihrt
wiirden. AuBlerdem sind nach Absatz 2 Satz 2 Arbeiten férderungsfahig, die auf Grund einer
rechtlichen Verpflichtung durchzufiihren sind oder die iiblicherweise von juristischen Personen
des offentlichen Rechts durchgefiihrt werden, wenn diese ohne die Forderung voraussichtlich

34 BT-Drs. 17/1555, S. 21.
35 WeiBlenberger in: Luik, Harich SGB II, 6. Auflage 2024, § 44c SGB II, Rn. 31.
36 Siehe hierzu detaillierter: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Das Tatbestandsmerkmal der

Zusitzlichkeit bei Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschddigung gemal § 16d SGB II, Stand: 14. Juni
2019, abrufbar unter: WD-6-067-19-pdf.pdf.



https://www.bundestag.de/resource/blob/656696/903c93ccca557594be47b19d5620a312/WD-6-067-19-pdf.pdf
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erst nach zwei Jahren durchgefiihrt werden wiirden. Letztlich sind gemal Absatz 2 Satz 3 Arbei-
ten zur Bewdltigung von Naturkatastrophen und sonstigen aullergewohnlichen Ereignissen ausge-
nommen. Diese Tatbestandsvoraussetzung soll verhindern, dass durch den subventionierten Ar-
beitsmarkt reguldre Beschéftigungsverhiltnisse verdriangt werden oder der Wettbewerb verzerrt
wird.?”

3.1.2. Im o6ffentlichen Interesse liegend

Im o6ffentlichen Interesse liegen die Arbeiten gemall § 16 Abs. 3 Satz 1 SGB II, wenn das Arbeits-
ergebnis der Allgemeinheit dient. Arbeiten, deren Ergebnis {iberwiegend erwerbswirtschaftlichen
Interessen oder den Interessen eines begrenzten Personenkreises dienen, liegen nicht im 6ffentli-
chen Interesse. Das Vorliegen des 6ffentlichen Interesses wird gemél Absatz 3 Satz 3 nicht allein
dadurch ausgeschlossen, dass das Arbeitsergebnis auch den in der MaBnahme beschéftigten Leis-
tungsberechtigten zugutekommt, wenn sichergestellt ist, dass die Arbeiten nicht zu einer Berei-
cherung Einzelner fiihren. Einnahmen infolge der im Rahmen der Arbeitsgelegenheit ausgeiibten
Arbeit schlieBen daher das 6ffentliche Interesse nicht von vorneherein aus, solange es sich bei
der Arbeit nicht um eine solche handelt, die vorwiegend auf Gewinne abzielt.?® Es ist folglich
auch keine Gemeinniitzigkeit erforderlich. Umgekehrt ist die Verfolgung gemeinniitziger Zwecke
aber auch nicht mit dem 6ffentlichen Interesse gleichzusetzen. Vielmehr bedarf es einer geson-
derten Priifung, ob das Ergebnis der durchgefiihrten Arbeiten der Allgemeinheit zumindest mit-
telbar dient.?® Die konkrete Priifung erfolgt unter Beriicksichtigung aller im Einzelfall konkret
vorliegenden Umstdnde.*

3.1.3. Wettbewerbsneutralitat

Wettbewerbsneutral sind die Arbeiten geméal § 16d Abs. 4 SGB II, wenn durch sie keine Beein-
trdchtigung der Wirtschaft infolge der Férderung zu befiirchten ist und eine Verdrdngung oder
Verhinderung der Entstehung einer Erwerbstéatigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verhin-
dert wird.

Konkret darf die Schaffung neuer Arbeitsplédtze, die Wiederbesetzung voriibergehend oder dauer-
haft freiwerdender Stammarbeitsplétze, die notwendige Erweiterung des Personalbestandes, die
Verldngerung befristeter Arbeitsvertrdge oder eine sich daran anschliefende unbefristete

37 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Das Tatbestandsmerkmal der Zusétzlichkeit bei Arbeits-
gelegenheiten mit Mehraufwandsentschddigung gemdf § 16d SGB II, Stand: 14. Juni 2019, abrufbar unter: WD-

6-067-19-pdf.pdf, S. 3.

38 Bundesagentur fiir Arbeit, Fachliche Weisungen, Zweites Buch Sozialgesetzbuch — SGB II, § 16d SGB 1II, Ar-
beitsgelegenheiten, Stand: 21. Oktober 2024, abrufbar unter: https://www.arbeitsagentur.de/da-
tei/dok ba034765.pdf, S. 5.

39 Bundessozialgericht, Urteil vom 25. Oktober 1989 — 7 Rar 148/88, NZA 1990, 411, 413.

40 Stolting in: Luik, Harich SGB II, 6. Auflage 2024, § 16d SGB II, Rn. 31.


https://www.bundestag.de/resource/blob/656696/903c93ccca557594be47b19d5620a312/WD-6-067-19-pdf.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/656696/903c93ccca557594be47b19d5620a312/WD-6-067-19-pdf.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034765.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034765.pdf
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Einstellung nicht gefdhrdet oder verhindert werden.*' Die Arbeitsgelegenheiten sind folglich von
ihrer Neutralitdt gegeniiber der Funktionsfihigkeit und den Entwicklungspotentialen des allge-
meinen Arbeitsmarktes gepragt.*

3.2. Leistungsberechtigte

§ 16d Abs. 1 Satz 1 SGB II setzt als Ziel der Zuweisung die Erhaltung oder Wiedererlangung der
Beschiftigungsfahigkeit des Leistungsberechtigten voraus.

Leistungsberechtigte sind grundsétzlich alle Personen, die die Voraussetzungen des § 7 SGB II
erfiillen. Ausgenommen sind jedoch geméal § 5 Abs. 4 SGB II Leistungsberechtigte, die einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld oder Teilarbeitslosengelt haben.

Beschiftigungsfdahigkeit meint den Erhalt und den Ausbau von individuellen Fertigkeiten, Kennt-
nissen und Fahigkeiten, um effektiv in den Arbeitsmarkt integriert werden zu kénnen*’, und
nicht bloB allgemeine (objektive) Vermittlungsaussichten.**

Unabhéngig von der Frage, ob der Erhalt beziehungsweise die Wiedererlangung der Beschafti-
gungsfihigkeit eine Anspruchsvoraussetzung der Zuweisung in eine Arbeitsgelegenheit im Sinne
des § 16d SGB II darstellt* oder ob es sich als Telos der Norm ,,nur um einen im Rahmen der
Ermessensausiibung zu berticksichtigenden Aspekt der Erforderlichkeitspriifung handelt*’, kann
auf eine einzelfallbezogene Uberpriifung dieser Voraussetzung nicht verzichtet werden. Denn
,die Funktion der Arbeitsgelegenheiten als Eingliederungsleistung liegt [laut Bundessozialge-
richt] in erster Linie darin, erwerbsfahige Hilfebediirftige, die bereits iiber einen ldngeren Zeit-
raum keine Beschéftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt mehr ausgeiibt haben, wieder an
eine regelmélige Arbeitstéitigkeit zu gewohnen und zu erproben, ob der Leistungsempfanger den
sich daraus ergebenden Belastungen gewachsen ist.“*” Auch geméal den Fachlichen Weisungen
der BA sollen Arbeitsgelegenheiten ,eine (soziale) Teilhabe am Arbeitsleben erméglichen und als
mittelfristige Briicke das Ziel einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstiitzen*.*®

41 Bundesagentur fiir Arbeit, Fachliche Weisungen, Zweites Buch Sozialgesetzbuch — SGB II, § 16d SGB 1II, Ar-
beitsgelegenheiten, Stand: 21. Oktober 2024, abrufbar unter: https://www.arbeitsagentur.de/da-
tei/dok ba034765.pdf, S. 5.

42 BT-Drs. 17/6277, S. 116.

43 Stolting in: Luik, Harich SGB II, 6. Auflage 2024, § 16d SGB II, Rn. 16.

44 Harks in: jurisPK-SGB II, Stand: 17. Dezember 2024, § 16d SGB II, Rn. 34.

45 So unter anderem Harks in: jurisPK-SGB II, Stand: 17. Dezember 2024, § 16d SGB I, Rn. 33.

46 So unter anderem Voelzke in: Hauck, Noftz SGB II, Stand: Juni 2023, § 16d SGB II, Rn. 24.

47 Bundessozialgericht, Urteil vom 16. Dezember 2008 — B AS 60/07 R, NJOZ 2010, 76.

48 Bundesagentur fiir Arbeit, Fachliche Weisungen, Zweites Buch Sozialgesetzbuch — SGB 11, § 16d SGB II, Ar-

beitsgelegenheiten, Stand: 21. Oktober 2024, abrufbar unter: https://www.arbeitsagentur.de/da-
tei/dok ba034765.pdf, S. 2.



https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034765.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034765.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034765.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/dok_ba034765.pdf
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Folglich muss die konkrete Arbeitsgelegenheit vom Ziel der Eingliederung geprégt sein und qua-
lifizierende beziehungsweise fordernde Elemente umfassen.* Dementsprechend miissen person-
liche Umstdnde der zuzuweisenden Person, insbesondere deren ,,Arbeitsentwéhnung” sowie de-
ren (gesundheitliche) Befdhigung bei der Zuweisung Berticksichtigung finden.*® Fehlt es bereits
generell an einer Beschéftigungsfahigkeit, kann § 16d SGB II nicht zur Erlangung dieser, bei-
spielsweise in Form einer Ausbildung, herangezogen werden.*

3.3. Nachrangigkeit

Gemadl § 16d Abs. 5 SGB II, der eine spezielle Ausprdagung des § 3 Abs. 1 Satz 3 SGB II darstellt™,
haben Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach dem SGB II (vgl. § 16 SGB II), mit denen die
Aufnahme einer Erwerbstatigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unmittelbar unterstiitzt wer-
den kann, Vorrang gegeniiber der Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten im Sinne von § 16d SGB II.
Die Zuweisung in Arbeitsgelegenheiten ist folglich subsididrer Natur. Vorrang haben Leistungen,
die einerseits direkt in einer Arbeitsmarktintegration oder in einer Ausbildung miinden

(vgl. § 16 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 35 Sozialgesetzbuch Drittes Buch (SGB III)), aber an-
dererseits auch solche, die eine grofere Ndhe zum Arbeitsmarkt schaffen als die Zuweisung nach
§ 16d SGB II, indem sie auf absehbare Zeit die Aufnahme einer Erwerbstétigkeit auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt unmittelbar unterstiitzen.*®

3.4. Weitere Regelungen

§ 16d SGB II legt in Absatz 6 die zeitlichen Grenzen der Durchfiihrung von Arbeitsgelegenheiten
fest: Grundsatzlich gilt eine Foérderhéchstdauer von 24 Monaten innerhalb von fiinf Jahren. Diese
Hochstdauer kann unter Umstdnden um bis zu zwolf weitere Monate verldngert werden,

vgl. § 16d Abs. 6 Satz 3 SGB II.

§ 16d Abs. 7 SGB II regelt unter anderem, dass den erwerbsfiahigen Leistungsberechtigten zuziig-
lich zum Biirgergeld nach § 19 Abs. 1 Satz 1 SGB II eine angemessene Entschddigung fiir Mehr-
aufwendungen seitens der Agentur fiir Arbeit zu zahlen ist, und stellt klar, dass die Arbeiten kein
Arbeitsverhéltnis im Sinne des Arbeitsrechts und auch kein Beschaftigungsverhéltnis nach dem
Vierten Sozialgesetzbuch begriinden.

SchlieBlich regelt § 16d Abs. 8 SGB II einen Kostenerstattungsanspruch.

* k%

49 Voelzke in: Hauck, Noftz SGB II, Stand: Juni 2023, § 16d SGB II, Rn. 24; Hahn in: Knickrehm, Rofbach, Walter-
mann, Kommentar zum Sozialrecht, 8. Auflage 2023, § 16d SGB 1II, Rn. 2.

50 Kohte in: BeckOGK, Stand: 01. Juni 2016, § 16d SGB II, Rn. 27.
51 Hahn in: Knickrehm, Rofbach, Waltermann, Kommentar zum Sozialrecht, 8. Auflage 2023, § 16d SGB II, Rn. 4.
52 BT-Drs. 17/6277, S. 116.

53 BT-Drs. 17/6277, S. 116.



	Inhaltsverzeichnis
	1. Einleitung
	2. Strukturen der Aufgabenwahrnehmung im SGB II
	2.1. Regelfall: getrennte Trägerschaft
	2.1.1. Trägerschaft im Sinne des § 6 Abs. 1 Satz 1 SGB II
	2.1.2. Gemeinsame Einrichtungen im Sinne von § 44b Abs. 1 Satz 1 SGB II
	2.1.3. Weisungsrechte im Sinne von § 44b Abs. 3 SGB II
	2.1.4. Anrufung des Kooperationsausschusses, § 44e SGB II

	2.2. Optionskommunen im Sinne des § 6a SGB II
	2.3. Anderweitige Mechanismen der Zusammenarbeit
	2.3.1. Zielvereinbarungen und die gemeinsame Planungsgrundlage
	2.3.2. Örtliches Arbeitsmarkt- und Integrationsprogramm, § 44c Abs. 6 SGB II
	2.3.3. Örtlicher Beirat, § 18d SGB II


	3. Voraussetzungen der Zuweisung in eine Arbeitsgelegenheit gemäß § 16d SGB II
	3.1. Anforderung an die Arbeitsgelegenheit
	3.1.1. Zusätzlichkeit
	3.1.2. Im öffentlichen Interesse liegend
	3.1.3. Wettbewerbsneutralität

	3.2. Leistungsberechtigte
	3.3. Nachrangigkeit
	3.4. Weitere Regelungen


